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Nr. 1775 /2005
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Council on the internal markets for renewable and natural
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Abkürzungsverzeichnis XVII



compromise text with a view to agreement, 15.12.2023,
Dok. 16522 /23

GebäudeeffizienzRL (neu) Rat, Text der vorläufigen Einigung (englisch), Proposal
for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the energy performance of buildings (recast),
Analysis of the final compromise text with a view to
agreement, 14.12.2023, Dok. 16655 /23

GovernanceVO Verordnung (EU) 2018 /1999 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das
Governance-System für die Energieunion und für den
Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG)
Nr. 663 /2009 und (EG) Nr. 715 /2009 des Europäischen
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 94 /22 /EG,
98 /70/EG, 2009 /31 /EG, 2009 /73 /EG, 2010/31 /EU,
2012 /27/EU und 2013 /30/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates, der Richtlinien 2009 /119 /EG und
(EU) 2015 /652 des Rates und zur Aufhebung der
Verordnung (EU) Nr. 525 /2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates

GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
HVDC-VO Verordnung (EU) 2016 /1447 der Kommission vom

26. August 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen für Hochspannungs-
Gleichstrom-Übertragungssysteme und nichtsynchrone
Stromerzeugungsanlagen mit Gleichstromanbindung

i.V.m. in Verbindung mit
IGDs nichtbindende Leitlinien für die Durchführung, non-

binding guidance on implementation
INT-VO Verordnung (EU) 2015 /703 der Kommission vom

30. April 2015 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Vorschriften für die Interoperabilität und den Daten-
austausch

IR InfrastrukturRecht
ISO Unabhängiger Netzbetreiber, independet system operator
ITO Unabhängiger Übertragungs-/Fernleitungsnetzbetreiber,

independent transmission operator
JA Juristische Arbeitsblätter
JZ JuristenZeitung
KlimR Klima und Recht
KomitologieVO Verordnung (EU) Nr. 182 /2011 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Fest-
legung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durch-
führungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren

KritV Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und
Rechtsprechung

XVIII Abkürzungsverzeichnis



LTTRs langfristige Übertragungsrechte, long-term transmission
rights

m.w.N. mit weiteren Nennungen
MethanVO Rat, Text der vorläufigen Einigung (englisch), Proposal

for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on methan emissions reduction in the energy
sector and amending Regulation (EU) 2019 /942, Anal-
ysis of the final compromise text with a view to
agreement, 7.12.2023, Dok. 15927/23

N&R Netzwirtschaften und Recht
NC IMG NC implementation and monitoring group
NEMO nominierter Strommarktbetreiber, nominated electricity

market operator
NJ Neue Justiz
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
PnG Politics and Governance
PTRs physikalische Übertragungsrechte, physical transmission

rights
RCCs regionale Koordinierungszentren, regional coordination

centres
RdE Recht der Energiewirtschaft
RegTP Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post
RELP Renewable energy law and policy review
RfG-VO Verordnung (EU) 2016 /631 der Kommission vom

14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger

RGBl. Reichsgesetzblatt
ROCs regionale Betriebszentren, regional operational centres
RR Ersatzreserven, replacement reserves
Rs. Rechtssache
RSCs regionale Sicherheitskoordinatoren, regional security

coordinators
SNN signifikanter Netznutzer
SO-VO Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission vom

2. August 2017 zur Festlegung einer Leitlinie für den
Übertragungsnetzbetrieb

StromRL 1996 Richtlinie 96 /92 /EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemein-
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt

StromRL 2003 Richtlinie 2003 /54 /EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 96 /92 /EG

StromRL 2009 Richtlinie 2009 /72 /EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur
Aufhebung der Richtlinie 2003 /54 /EG

Abkürzungsverzeichnis XIX



StromRL 2019 Richtlinie (EU) 2019 /944 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur
Änderung der Richtlinie 2012 /27/EU

StromVO 2003 Verordnung (EG) Nr. 1228 /2003 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2003 über die
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden
Stromhandel

StromVO 2009 Verordnung (EG) Nr. 714 /2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die
Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden
Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1228 /2003

StromVO 2019 Verordnung (EU) 2019 /943 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den
Elektrizitätsbinnenmarkt

TAR-VO Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom
16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über
harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen

TCMs gemeinsame Modalitäten und Bedingungen oder Metho-
den, terms and conditions or methodologies

TEN-E-VO Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien
für die transeuropäische Energieinfrastruktur und zur
Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364 /2006 /EG und zur
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 713 /2009, (EG)
Nr. 714 /2009 und (EG) Nr. 715 /2009

u.a. und andere
ÜNB Übertragungsnetzbetreiber
VerwArch Verwaltungsarchiv
VNB Verteilnetzbetreiber
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen

Staatsrechtslehrer
WiVerw Zeitschrift für Wirtschaftsverwaltungsrecht
WuW Wirtschaft und Wettbewerb
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und

Völkerrrecht
ZEuP Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZEuS Zeitschrift für Europarechtliche Studien
ZfE Zeitschrift für Energiewirtschaft
ZfIR Zeitschrift für Immobilienrecht
ZfRV Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht

und Rechtsvergleichung
ZNER Zeitschrift für Neues Energierecht
ZÖR Zeitschrift für öffentliches Recht
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht

XX Abkürzungsverzeichnis



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vergleich der Regelungsbereiche der Netzkodizes
zwischen StromVO 2009 und StromVO 2019, Quelle: Eigene
Darstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Abbildung 2: Aufbau von EU-VNBO, Quelle: BDEW, Webseite
„EU DSO Entity (EUDE)“, abrufbar unter https://www.bdew.de/
energie/eu-dso-entity/ (zuletzt abgerufen am 31.1.2024) . . . . . 197

Abbildung 3: Einordnung der Netzkodex-Verfahren auf der Skala
nach Hoffmann-Riem, Quelle: Eigene Darstellung . . . . . . . . 252

Abbildung 4: Einordnung der Netzkodex-Verfahren auf der Skala
nach Hoffmann-Riem unter Berücksichtigung der Änderungen
durch die StromVO 2019, Quelle: Eigene Darstellung . . . . . . 255





Einführung

Die Einrichtung des europäischen Energiebinnenmarkts ist ein Marathon-
projekt, dessen erfolgreicher Abschluss heute wichtiger denn je ist. Nicht
nur muss mit Blick auf die sich zuspitzende Klimakrise die europäische
Energiewirtschaft in Rekordzeit einer ökologischen Transformation unter-
zogen werden – hin zu nachhaltigen Formen der Energieerzeugung, siche-
ren und integrierten Versorgungsstrukturen sowie digital vernetzen Märk-
ten.1 Seit dem 24. Februar 2022 muss sich der europäische Energiebinnen-
markt ferner in einem (Energie-)Krieg bewähren. Der russische Präsident
Wladimir Putin setzt bei der völkerrechtswidrigen Invasion der Ukraine
systematisch „Energie als Waffe“2 ein. Das russische Militär nimmt gezielt
die ukrainische Elektrizitätsinfrastruktur unter Beschuss, um durch Strom-
ausfälle die Wehrkraft des Gegners zu schwächen und den Widerstand der
Bevölkerung zu brechen.3 Gegenüber den europäischen Mitgliedstaaten hat
Russland zudem die Lieferung von Erdgas durch das Staatsunternehmen
Gazprom – vertragswidrig –4 eingestellt.5 Im Angesicht steigender Energie-

1 Vgl. Kommission, Mitteilung, Der europäische Grüne Deal, 11.12.2019, COM
(2019) 640 final, S. 6 ff.

2 Habeck, Pressestatement: Russische Gegensanktionen und Gazprom Germania,
12.5.2022, abrufbar unter https://www.deutschlandfunk.de/wirtschaftsminister-habeck-
zu-russischen-gegensanktionen-dlf-250898ab-100.html (zuletzt abgerufen am 31.1.
2024).

3 Vgl. umfassend zu den kriegsbedingten Schäden und Ausfällen International En-
ergy Charter, Ukrainian energy sector evaluation and damage assessment, VI, 24.1.2023,
S. 9 ff., abrufbar unter https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occa
sional/2023_01_24_UA_sectoral_evaluation_and_damage_assessment_Version_VI.pdf
(zuletzt abgerufen am 31.1.2024); The World Bank, Ukraine, Rapid Damage an Needs
Assessment, Aug. 2022, S. 136 ff., abrufbar unter https://documents1.worldbank.org/cur
ated/en/099445209072239810/pdf/P17884304837910630b9c6040ac12428d5c.pdf (zu-
letzt abgerufen am 31.1.2024).

4 Vgl. dahingehend die Entscheidungen in den einstweiligen Verfügungsverfahren LG
Frankfurt amMain, Urt. v. 29.8.2022 – 3–03 O 42 /22; LGWeiden, Beschl. v. 22.7.2022 –
1 HK O 16 /22.

5 Vgl. zum Rückgang der Gasimporte aus Russland in die EU die Statistiken abrufbar
unter https://www.consilium.europa.eu/de/infographics/eu-gas-supply/ (zuletzt abge-



kosten und drohender Mangellagen soll ein Ende der Solidarität mit der
Ukraine und speziell der Abbruch von Unterstützungsleistungen erzwungen
werden. Dass diese Strategie nicht aufgeht, ist (auch) ein Verdienst des eu-
ropäischen Energiebinnenmarkts: Weniger als einen Monat nach Russlands
Überfall wurde am 16. März 2022 das Stromnetz der Ukraine mit dem Ver-
bundnetz Kontinentaleuropas synchronisiert.6 Durch grenzüberschreitende
Stromflüsse kann der Ukraine seither bei der Stabilisierung ihres System-
betriebs nach Attacken geholfen werden.7 Diese Maßnahme wäre ohne
etablierte Strukturen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit nicht rea-
lisierbar gewesen.8 Der Lieferstopp Russlands verfehlte seine Wirkung,
weil es der EU gelungen ist, die Lieferausfälle an anderer Stelle durch Ein-
sparungen9 oder Ersatzbeschaffungen zu kompensieren.10 Vormals beson-
ders stark von russischen Erdgaslieferungen abhängige Mitgliedstaaten wie
Ungarn11, Italien12 oder Deutschland13 konnten mithilfe der grenzüber-
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rufen am 31.1.2024); vgl. zu den aktuellen Importzahlen Deutschlands die Daten abrufbar
unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/aktuelle_gasversorgung/_
svg/Gasimporte/Gasimporte.html (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

6 Vgl. ENTSO-E, Continental Europe successful synchronisation with Ukraine and
Moldova power systems, 16.3.2022, abrufbar unter https://www.entsoe.eu/news/2022/0
3/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-
systems/ (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

7 Siehe zu den an der Grenze verfügbaren Transportkapazitäten die Angaben auf der
Webseite des ukrainischen ÜNB Ukrenergo abrufbar unter https://ua.energy/general-
news/entso-e-increases-electricity-exports-from-ukraine-to-the-eu-during-night-hours/
(zuletzt abgerufen am 31.1.2024). Vgl. zu den Plänen für die Stabilisierung, den Wieder-
aufbau und die Weiterentwicklung des ukrainieschen Energiesektors The National Coun-
cil for the Recovery of Ukraine from the Consequences of the War, Draft Ukraine Recov-
ery Plan, Materials of the „Energy Security“ working group, Juli 2022, abrufbar unter
https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62dacafb804d22348c8d8
c08__Energy%20Security.pdf (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

8 Speziell die gefestigte Zusammenarbeit der europäischen ÜNB hat die Synchroni-
sierung ermöglicht, vgl. Simson, Statement on Synchronisation of the Continental Euro-
pean Electricity Grid with Ukraine and Moldova, 16.3.2022, abrufbar unter https://ec.
europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1789 (zuletzt abgerufen am
31.1.2024).

9 Siehe in diesem Zusammenhang insbesondere auch Verordnung (EU) 2022 /1369
des Rates vom 5. August 2022 über koordinierte Maßnahmen zur Senkung der Gasnach-
frage, ABl. 2022 L 206 /1.

10 Vgl. zu den Maßnahmen im Einzelnen Ekardt /Rath, NVwZ 2022, 1665, 1670 f.;
Ludwigs, NVwZ 2022, 1086, 1088ff. Siehe zur zugrunde liegenden europäischen Ener-
giesolidarität Kreuter-Kirchhof, NVwZ 2022, 993 ff.

11 Ungarn hat in den Jahren 2000 bis 2020 jeweils ca. 95 Prozent des importierten
Erdgases von Russland bezogen, vgl. International Energy Agency, Hungary Natural
Gas Security Policy, 10.8.2022, abrufbar unter https://www.iea.org/articles/hungary-



schreitenden Fernleitungskapazitäten ihre Gasspeicher alternativ befüllen,
etwa durch Flüssiggas aus Terminals an der belgischen und niederlän-
dischen Nordseeküste oder durch Erdgas aus nordafrikanischen Pipelines.14
Russlands Erpressungsversuch ist an der staatenübergreifenden Koopera-
tion und Interkonnektion gescheitert – in anderen Worten an der Energie-
union mit ihrem Energiebinnenmarkt. Vor diesem Hintergrund wird die eu-
ropäische Energiewirtschaft in den kommenden Jahren zeitgleich im Sinne
eines ökologischen Wandels und der Verringerung von strategischen Ener-
gieabhängigkeiten Europas umzubauen sein.15
Der Unionsgesetzgeber ist für den Rechtsrahmen des europäischen Ener-

giebinnenmarkts verantwortlich. Zunächst in einzelnen Binnenmarktricht-
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natural-gas-security-policy (zuletzt abgerufen am 31.1.2024). Siehe auch die interaktive
Karte der EU zum Energiehandel eurostat, Imports of Natural gas, 1990–2021, abrufbar
unter https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_trade/entrade.html?geo=HU
&year=2019&language=EN&trade=imp&siec=G3000&filter=all&fuel=gas&unit=TJ_
GCV&defaultUnit=TJ_GCV&detail=1&chart= (zuletzt abgerufen am 31.1.2024). Noch
imMai 2021 hatte Ungarn mit Gazprom einen Vertrag über die Lieferung von jährlich 4,5
Milliarden Kubikmetern Erdgas bis zum Jahr 2036 abgeschlossen, vgl. Dunai, Hungary
agrees 15-year gas deal with Gazprom -foreign minister, in: Reuters, 3.6.2021, abrufbar
unter https://www.reuters.com/business/energy/hungary-agrees-15-year-gas-deal-with-
gazprom-foreign-minister-2021-05-28/ (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

12 Italien hat bis zum Jahr 2021 stetig ca. 40 Prozent seines Importbedarfs über rus-
sisches Erdgas gedeckt, vgl. International Energy Agency, Italy Natural Gas Security
Policy, 18.10.2022, abrufbar unter https://www.iea.org/articles/italy-natural-gas-
security-policy (zuletzt abgerufen am 31.1.2024). Siehe auch die interaktive Karte der
EU zum Energiehandel eurostat, Imports of Natural gas, 1990–2021, abrufbar unter
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy_trade/entrade.html?geo=HU&
year=2019&language=EN&trade=imp&siec=G3000&filter=all&fuel=gas&unit=TJ_
GCV&defaultUnit=TJ_GCV&detail=1&chart= (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

13 Deutschland hat vor Beginn des Angriffskriegs rund die Hälfte des importierten
Erdgases von Russland bezogen, vgl. mit Hinweis auf die schwierige Datenlage Merk,
NJW 2022, 2664, 2666. Siehe auch die interaktive Karte der EU zum Energiehandel
eurostat, Imports of Natural Gas, 1990–2021, abrufbar unter https://ec.europa.eu/
eurostat/cache/infographs/energy_trade/entrade.html?geo=HU&year=2019&language=
EN&trade=imp&siec=G3000&filter=all&fuel=gas&unit=TJ_GCV&defaultUnit=TJ_
GCV&detail=1&chart= (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).

14 Vgl. zu den grenzüberschreitenden Transportmöglichkeiten im europäischen Gas-
verbundnetz inklusive der LNG-Terminals ENTSO-G, The European Natural Gas Net-
work 2021, 5.11.2021, abrufbar unter https://www.entsog.eu/sites/default/files/2021-11/
ENTSOG_CAP_2021_A0_1189x841_FULL_066_FLAT.pdf (zuletzt abgerufen am
31.1.2024).

15 Vgl. in diesem Sinne grundlegend Kommission, REPowerEU-Plan, 18.5.2022,
COM(2022) 230 final.



linien16, mit steigenden Anforderungen dann in immer umfangreicheren
Legislativpaketen17 definiert er die regulatorischen Eckpunkte für die Ent-
wicklung der Strom- und Gasmärkte seit mehr als 25 Jahren. Das Europä-
ische Parlament und der Rat können allerdings die Fülle an Detailfragen
angesichts der stetig zunehmenden Vielschichtigkeit und Dynamik des Re-
gelungsumfelds nicht (mehr) allein durch Sekundärrechtsakte regeln. Die
Strom- und Gasverordnung aus dem Jahr 200918 schufen deshalb die
Rechtsgrundlagen19 für Netzkodizes.20

4 Einführung

16 Den ersten Binnenmarktrichtlinien (1996 /1998): Richtlinie 96 /92 /EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 1996 betreffend gemeinsame Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 1997 L 27/20; Richtlinie 98 /30/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 betreffend gemeinsame Vor-
schriften für den Erdgasbinnenmarkt, ABl. 1998 L 204 /1 (vgl. zu den Inhalten Kap. 1
I. 2. b).). Später dann in den überarbeiteten Beschleunigungsrichtlinien (2003): Richtlinie
2003 /54 /EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über ge-
meinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richt-
linie 96 /92 /EG, ABl. 2003 L 176 /37; Richtlinie 2003 /55 /EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Erdgas-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96 /92 /EG, ABl. 2003 L 176 /57 (vgl. zu
den Inhalten Kap. 1 I. 2. c).).

17 Mit dem dritten Energiepaket (2009), das nunmehr bereits fünf Rechtsakte (siehe zu
den Rechtsakten im Einzelnen Kap. 1 I. 2.) umfasste. Anschließend durch Erlass des Le-
gislativpakets „Saubere Energie für alle Europäer“ (2018 /2019), dessen acht Rechtsakte
(siehe zu den Inhalten Kap. 1 I. 3.) erstmals den europäischen Energiebinnenmarkt ver-
stärkt in den Kontext der Klimaziele der EU und ihrer Mitgliedstaaten setzten. Weiter-
gehende und ergänzende Vorschriften enthält das noch nicht abgeschlossene Legislativ-
paket Fit for 55 (siehe hierzu Kap. 1 I. 4.).

18 Verordnung (EG) Nr. 714 /2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Strom-
handel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228 /2003, ABl. 2009 L 211 /15;
Verordnung (EG) Nr. 715 /2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775 /2005, ABl. 2009 L 211 /36. Siehe zur Einfüh-
rung der Rechtsakte nachfolgend Kap. 1 I. 2.

19 In den Artt. 6–8 StromVO 2009 und Artt. 6–8 GasVO 2009. Siehe ausführlich zu
den Rechtsgrundlagen Kap. 1 III. 1.

20 In diesem Sinne sollten die Netzkodizes „anhaltende Regulierungslücken“ schlie-
ßen, Kommission, Untersuchung der europäischen Gas- und Elektrizitätssektoren gemäß
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1 /2003 (Abschlußbericht), 10.1.2007, KOM(2006)
851 endg., Rn. 52. Siehe zur Funktion der Netzkodizes eingehend Kap. 1 II.



I. Definition

Die Netzkodizes (network codes) sind europäische Tertiärrechtsakte in
Form von Verordnungen, die in einem mehrstufigen und für das Recht der
EU einmaligen Verfahren von der Kommission in Zusammenarbeit mit der
Unionsagentur ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
und den europäischen Netzbetreibern erlassen werden. Die Rechtsakte er-
gänzen und präzisieren das vom Europäischen Parlament und dem Rat
geschaffene sekundäre Unionsrecht zum Strom- und Gashandel, Netz-
anschluss und Netzbetrieb.21 Mit den Übertragungs-, Fernleitungs- und Ver-
teilnetzbetreibern, die sich in den Netzwerken ENTSO-E (European Net-
work of Transmission System Operators for Electricity), ENTSO-G (Euro-
pean Network of Transmission System Operators for Gas) und EU-VNBO
(European Entity for Distribution System Operators) organisieren, wirken
privatwirtschaftliche Akteure aktiv an der europäischen Energieregulierung
mit.22 Dies grenzt die Netzkodizes zu sonstigem tertiären Regulierungsrecht
ab – insbesondere zu den verbindlichen Leitlinien der Kommission.23

II. Stand der Forschung

Die Rechtsakte des Europäischen Parlaments und des Rates zum Binnen-
markt für Strom und Gas finden in der Politik große Beachtung24 und wer-
den auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen.25 Die rechtswissenschaft-
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21 Generalanwalt Pitruzella, Schlussantr. .v. 14.1.2021 – Rs. C-718 /18, ECLI:EU:
C:2021:20, Rn. 119 – Kommission /Deutschland.

22 Siehe ausführlich zur Rolle der privatwirtschaftlichen Akteure im Rahmen von Er-
lass und Anwendung der Netzkodizes Kap. 3 I. 3., Kap. 4 I. 3., Kap. 5 II. und III.

23 Auch die verbindlichen Leitlinien der Kommission ergänzen und präzisieren als
Tertiärrecht die Richtlinien und Verordnungen des formellen Unionsgesetzgebers im
Energiebereich. Siehe zu diesen Kap. 2VI.

24 Vgl. exemplarisch zum Vorschlag zur Neufassung der Stromverordnung im Rah-
men des Legislativpakets „Saubere Energie für alle Europäer“ Bundestag, Beschlussemp-
fehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie, 30.3.2017, BT-Drucks.
18 /11777 (neu), S. 3 ff.; BDEW, Stellungnahme zum Entwurf einer Binnenmarktricht-
linie Strom, Binnenmarktverordnung Strom, Risikovorsorge-Verordnung, ACER-Verord-
nung, 23.2.2017. Siehe auch Pinkwart, EnWZ 2018, 193 f.;Wehle, RdE 2019, 379 ff.

25 Vgl. exemplarisch Becker, EU-Kommission will Energiemarkt umkrempeln, in:
Spiegel, 30.11.2016, abrufbar unter https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/winter
paket-eu-kommission-will-mehr-energie-effizienz-a-1123782.html (zuletzt abgerufen
am 31.1.2024).



liche Literatur begleitet und bewertet die Entwicklungen intensiv und kon-
stant.26 Anders ist das bei den Netzkodizes. Als Rechtsakte aus der dritten
Reihe finden sie nur geringe Beachtung. Seit ihrer Einführung – die kontro-
vers diskutiert wurde –27 sind diese Rechtsakte weitgehend unter dem Radar
von Politik und Öffentlichkeit geblieben.28 Die Literatur greift das Thema
selten, ohne zeitliche Kontinuität und häufig nur in Teilaspekten auf.29 Es
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26 Vgl. zu den ersten Binnenmarktrichtlinien Baur, ET 1997, 624 ff.; Büdenbender,
ZfIR 1998, 641, 642 ff.; Säcker /Busche, ET 1998, 18 ff. Vgl. zu den Beschleunigungs-
richtlinien Ehricke, Die Regulierungsbehörde für Strom und Gas, 2004, S. 16 ff.; Herr-
mann, Europäische Vorgaben zur Regulierung der Energienetze, 2005, S. 1 ff.; Lecheler /
Gundel, EuZW 2003, 621 ff.; Säcker, RdE 2005, 85 ff.; Säcker, DB 2004, 691 ff. Vgl. zum
dritten Energiepaket Buckler, EWS 2011, 140 ff.; Däuper, N&R 2009, 214 ff.; Ebbing-
haus, EuZW 2008, 270 ff.; Gundel /Germelmann, EuZW 2009, 763 ff.; Neveling, ZNER
2007, 378 ff. Vgl. zum Legislativpaket „Saubere Energie für alle Europäer“Meyer /Séne,
RdE 2019, 278 ff.; Pause, ZUR 2019, 387 ff.; Scholtka /Martin, ER 2017, 183 ff.; Scholt-
ka /Martin, ER 2017, 240 ff.; Strobel /Pause, ROCs und EU-VNB, neue Netzakteure im
EU-Energie-Winterpaket, Würzburger Berichte zum Umweltenergierecht, Stiftung Um-
weltenergierecht, 2018, S. 31 ff.;Wehle, RdE 2018, 407 ff.;Wehle, RdE 2019, 379 ff.

27 Vgl. Britz, Verbundstrukturen in der Mehrebenenverwaltung, in: Schneider /Cabal-
lero (Hrsg.), Die Verwaltung, Beiheft 8: Strukturen des Europäischen Verwaltungsver-
bunds, 2009, S. 71, 99 f.; Gundel /Germelmann, EuZW 2009, 763, 766ff.; Kühling /Her-
meier, IR 2008, 98, 100 f.; Lecheler, RdE 2008, 167, 170; Neveling, ZNER 2007, 378,
379 f.

28 Eine Ausnahme bildet die CACM-VO (siehe zu diesem Rechtsakt ausführlich
Kap. 2 I. 3.), bei der insbesondere die Vorschriften zur Gebotszonenüberprüfung dis-
kutiert wurden, vgl. Decker, 20 unterschiedliche Strompreiszonen in Deutschland?, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.3.2017, abrufbar unter https://www.faz.net/aktuell/
wirtschaft/energiepolitik/agora-energiewende-fordert-aufspaltung-in-strompreiszonen-
14904679.html (zuletzt abgerufen am 31.1.2024); Timmler, EU-Kommission will
Deutschland in zwei Strompreiszonen teilen, in: Süddeutsche Zeitung, 29.5.2016, abruf-
bar unter https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/strompreise-eu-kommission-will-deut
schland-in-zwei-strompreiszonen-teilen-1.3009985 (zuletzt abgerufen am 31.1.2024).
Auch im Rahmen des prominenten Verfahrens der Kommission gegen Deutschland we-
gen der ausschließlichen Zuständigkeit und Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur wur-
den die Netzkodizes wiederholt argumentativ aufgegriffen, vgl. Generalanwalt Pitruzel-
la, Schlussantr. v. 14.1.2021 – Rs. C-718 /18, ECLI:EU:C:2021:20, Rn. 96, 119 – Kom-
mission /Deutschland.

29 Tiefergehend mit den Netzkodizes setzen sich auseinander Fischerauer, ZNER
2012, 453 ff.; Günther /Brucker, RdE 2016, 216 ff.; Koch, Das Harmonisierungskonzept
der EU-Stromleitlinien, ein Schlüsselinstrument des Strombinnenmarktes, in: Joost /Oet-
ker /Paschke (Hrsg.), Selbstverantwortete Freiheit und Recht (FS Säcker), 2021,
S. 537 ff.; Schütte, Das deutsche Energieregulierungsrecht unter dem Einfluss von euro-
päischen Netzkodizes und Leitlinien, in: Franke /Theobald (Hrsg.), Energierecht imWan-
del (FS Danner), 2019, S. 377 ff.; Weyer, Europäische Netzkodizes Strom und Gas, in:
Bien /Ludwigs (Hrsg.), Das europäische Kartell- und Regulierungsrecht der Netzindus-



fehlt eine Monografie, welche die Netzkodizes als Regulierungsinstrument
rechtlich analysiert.
Dabei sprechen gewichtige Gründe für eine deutlich intensivere rechts-

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den Netzkodizes:30 Auf Basis
des Netzkodex-Verfahrens wurden seit dem Jahr 2015 über ein Dutzend
verbindliche Unionsrechtsakte für die Strom- und Gasmärkte erlassen, die
den Handel, Netzbetrieb und Netzanschluss regulieren.31 Zudem werden
Netzkodizes künftig Vorschriften für den Wasserstoffsektor aufstellen –
speziell auch für den Aufbau der erforderlichen Netzinfrastruktur.32 Die
Bedeutung der Netzkodizes für die europäische Energiewirtschaft ist groß
und geht weiter über die Regelung technischer Detailfragen hinaus.33 Die
Rechtsakte sind maßgeblich für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten,
da sie einen institutionellen und verfahrensmäßigen Rahmen für die Bewirt-
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trien, 2015, S. 123 ff. Das umfassendste Werk, das im Sinne eines Praxishandbuchs vor
allen Dingen auch die Inhalte der einzelnen Rechtsakte aufarbeitet, wird herausgegeben
von Leffler /Fischerauer, EU-Netzkodizes und Kommissionsleitlinien, 2017. In eng-
lischer Sprache wurden insbesondere in jüngerer Vergangenheit im Rahmen eines Pro-
jekts an der Florence School of Regulation ein Forschungsbericht, der schwerpunktmäßig
die Umsetzung von Netzkodizes und Leitlinien behandelt –Hancher /Kehoe /Rumpf, The
EU Electricity Network Codes and Guidelines: A Legal Perspective, Florence School of
Regulation, 2021 –, und ein Forschungsbericht, der die marktbezogenen Leitlinien be-
handelt – Schnittekatte /Reif /Meeus, The EU Electricity Network Codes, Florence
School of Regulation, 2020 –, veröffentlicht. Daneben hervorzuheben sind die englisch-
sprachigen Beiträge von Dusolt, Network codes: the rules of the game of the energy
transition, in: Nies (Hrsg.), The European Energy Transition, 2020, S. 289 ff. undMeeus /
Nouicer /Reif /u. a., The future of EU Electricity Network Codes, in: Nies (Hrsg.), The
European Energy Transition, 2020, S. 275 ff. Außerhalb der Rechtswissenschaften sind
die Monographie Brüning-Pfeiffer, Tertiäre Regulierung und Nachhaltigkeit, 2022,
S. 119 ff. sowie die vorhergehende Veröffentlichung Brüning-Pfeiffer, Der Einfluss der
EU-Netzkodizes für Elektrizität auf das deutsche Recht und erneuerbare Energien, in:
Rühmkorf (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung im deutschen Recht, 2018, S. 251 ff. zu er-
wähnen.

30 So auch Koch, Das Harmonisierungskonzept der EU-Stromleitlinien, ein Schlüssel-
instrument des Strombinnenmarktes, in: Joost /Oetker /Paschke (Hrsg.), Selbstverant-
wortete Freiheit und Recht (FS Säcker), 2021, S. 537, 552.

31 Siehe zu den Inhalten im Einzelnen Kap. 2 I. und II.
32 Siehe dazu Kap. 1 I. 4. b) dd).
33 Vgl. Koch, Das Harmonisierungskonzept der EU-Stromleitlinien, ein Schlüssel-

instrument des Strombinnenmarktes, in: Joost /Oetker /Paschke (Hrsg.), Selbstverant-
wortete Freiheit und Recht (FS Säcker), 2021, S. 537, 538; Schütte, Das deutsche Ener-
gieregulierungsrecht unter dem Einfluss von europäischen Netzkodizes und Leitlinien,
in: Franke /Theobald (Hrsg.), Energierecht im Wandel (FS Danner), 2019, S. 377 f.



schaftung von grenzüberschreitenden Transportkapazitäten schaffen.34 Ei-
gens begründete Akteure, die nominierten Strommarktbetreiber (nominated
electricity market operator – NEMO), vergleichen nach festgelegten Me-
thoden die Preise an den Spotmärkten und passen diese durch gezielte Aus-
gleichsgeschäfte einander an (market coupling).35 Die Netzkodizes dienen
unmittelbar der Umsetzung der energiepolitischen Ziele der EU, die Ener-
gieversorgung zeitgleich wirtschaftlich, umweltfreundlich und sicher zu ge-
stalten.36 Beispielsweise werden für Netzbetreiber und sogenannte signifi-
kante Netznutzer Standards für die Betriebssicherheit, Betriebsplanung,
Leistungs-Frequenz-Regelung und Regelreserve festgelegt, um in einem
immer stärker physisch miteinander verbundenen europäischem Stromnetz
Störungen effektiv und solidarisch zu beheben und die Versorgungssicher-
heit zu garantieren.37 Die Bedeutung der entstandenen Rechtsakte belegt
auch, dass der Unionsgesetzgeber sich zentrale Inhalte in sekundären
Rechtsakten zu eigen gemacht hat. So wurde das Verfahren zur Überprüfung
von Gebotszonen zunächst im Rahmen eines Tertiärrechtsakts entwickelt
und erlassen,38 bevor es in modifizierter Weise Einzug in die neue Elektri-
zitätsbinnenmarktverordnung gefunden hat.39
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34 Vgl. für den Spotmarkt Artt. 14 ff. CACM-VO. Für die Vergabe langfristiger Kapa-
zitäten maßgeblich ist die FCA-VO. Die EB-VO begründet wettbewerblich organisierte
Regelenergiemärkte. Siehe zu den Rechtsakten ausführlich Kap. 2 I. 3.

35 Vgl. zu dieser Marktkopplungsfunktion Vacha, Rolle und Aufgaben der nominier-
ten Strommarktbetreiber im Gefüge des Elektrizitätsbinnenmarkts, 2022, 117 ff. Siehe
auch Fritsche /Gerecht, Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das Engpassmanage-
ment, in: Leffler /Fischerauer (Hrsg.), EU-Netzkodizes und Kommissionsleitlinien, 2017,
§6 Rn. 18 ff.; Pritzsche /Reimers, in: Säcker (Hrsg.), Berliner Kommentar zum Energie-
recht, Bd. 3: Europäische und deutsche Rechtsverordnungen zum Energierecht, 4. Aufl.
2018, CACM-VO Einl. Rn. 28 ff.; Pritzsche /Reimers, Grenzüberschreitendes Engpass-
management, in: Baur /Salje /Schmidt-Preuß (Hrsg.), Regulierung in der Energiewirt-
schaft, 2. Aufl. 2016, Kap. 19 Rn. 58 ff.

36 Siehe zu den Zielen schon Kommission, Weißbuch, Eine Energiepolitik für die Eu-
ropäische Union, 13.12.1995, KOM(95) 682 endg., Rn. 46 ff. Vgl. auch Kahl, EuR 2009,
601; Kreuter-Kirchhof, ZUR 2019, 396.

37 Artt. 18 ff., 64 ff., 118 ff. SO-VO.Weitere Standards für besondere Situationen (Not-
zustand, Blackout-Zustand und Wiederherstellungszustand) stellt die ER-VO auf. Siehe
zu den Rechtsakten im Detail Kap. 2 I. 2.

38 Artt. 32 ff. CACM-VO. Siehe dazu auch Kap. 2 I. 3.
39 Artt. 14–16 Verordnung (EU) 2019 /943 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 2019 L 158 /54. Siehe zu
diesem Übergang auch Kahles, Überprüfung der einheitlichen deutschen Stromgebots-
zone nach der Elektrizitätsbinnenmarkt-Verordnung, Würzburger Berichte zum Umwelt-
energierecht, Stiftung Umweltenergierecht, 17.7.2019, S. 2 f.



III. Ziel und Gang der Untersuchung

Gegenstand der Arbeit ist die rechtswissenschaftliche Analyse der Netz-
kodizes als Instrument der Regulierung auf europäischer Ebene. Dies ist
gegenwärtig besonders drängend, da sich das Regulierungsinstrument im
Umbruch befindet: Im Zuge des Legislativpakets „Saubere Energie für alle
Europäer“ wurde das Konzept der Netzkodizes im Jahr 2019 für den Strom-
sektor novelliert.40 Im Rahmen des Fit for 55-Pakets41 aus Dezember 2021
zieht die Kommission für den Bereich Gas nach42 und sieht zudem eine
Erweiterung der Regulierung durch Netzkodizes auf den Wasserstoffsektor
vor.43 Diese „zweite Generation“ des Netzkodex-Verfahrens wird erstmals
analysiert. So können Schlüsse für die künftige Rolle der Netzkodizes in der
europäischen Energieregulierung gezogen werden.
Die Arbeit untersucht die Netzkodizes in fünf Kapiteln und einer Schluss-

betrachtung:
Das erste Kapitel ordnet die Netzkodizes einleitend in die historische

Entwicklung des europäischen Energiebinnenmarkts ein und leitet hieraus
die wesentlichen Funktionen des Regulierungsinstruments ab. Zudem wer-
den die maßgeblichen Rechtsgrundlagen herausgearbeitet, wobei neben den
spezifischen Regelungen für Netzkodizes insbesondere auch die historisch
gewachsene Komitologie sowie die durch die Artikel 290 und 291 AEUV
geschaffene delegierte Rechtsetzung und Durchführungsrechtsetzung als
Grundlagen des europäischen Tertiärrechts beleuchtet werden.
Das zweite Kapitel erörtert die Inhalte und Grenzen der Netzkodizes.

Hierbei steht die Analyse der Regelungsbereiche im Zentrum, in deren Rah-
men die in den vergangenen Jahren erlassenen und zukünftig geplanten
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40 Im Kern durch die Artt. 58 ff. Verordnung (EU) 2019 /943 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 2019 L
158 /54.

41 Siehe dazu ausführlich Kap. 1 I. 4.
42 Vgl. Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und

des Rates über die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und Erdgas sowie Wasserstoff,
15.12.2021, COM(2021) 804 final, Artt. 52 ff. Zu diesem Rechtsakt haben das Europä-
ische Parlament und der Rat im Dezember 2023 eine (vorläufige) Einigung erzielt, siehe
zu den neuen Gas-Netzkodizes Kap. 1 I. 4. b) cc).

43 Vgl. Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Binnenmärkte für erneuerbare Gase und Erdgas sowie Wasserstoff,
15.12.2021, COM(2021) 804 final, Art. 54. Zu diesem Rechtsakt haben das Europäische
Parlament und der Rat im Dezember 2023 eine (vorläufige) Einigung erzielt, siehe zu den
neuen Wasserstoff-Netzkodizes Kap. 1 I. 4. b) dd).



Netzkodizes in ihren wesentlichen Strukturen besprochen werden.44 Da-
neben klärt das Kapitel das Verhältnis der Netzkodizes zur Tertiärrecht-
setzung der Kommission durch Leitlinien.
Im dritten und vierten Kapitel werden die Verfahren zum Erlass und zur

Änderung von Netzkodizes gemäß der Strom- und Gasverordnung aus dem
Jahr 200945 sowie der überarbeiteten Elektrizitätsbinnenmarktverordnung
aus dem Jahr 201946 analysiert. Im Besonderen wird die Beteiligung von
privatwirtschaftlichen Akteuren im Rahmen der Netzkodizes – als zentrales
Merkmal des Regulierungsinstruments – untersucht. Durch die Gegenüber-
stellung von ursprünglichem und novelliertem Netzkodex-Verfahren kön-
nen die Änderungen beim Erlass von Tertiärrecht durch den Vertrag von
Lissabon in der Praxis nachvollzogen und bewertet werden.
Das fünfte Kapitel untersucht erstmals die Durchführung der Netzkodizes

systematisch. Schwerpunktmäßig wird die Implementierung der Tertiär-
rechtsakte auf nationaler, regionaler und EU-weit koordinierter Ebene im
Rahmen des europäischen Regulierungsverbunds analysiert.
Die Schlussbetrachtung führt die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zu-

sammen und beantwortet abschließend, welche Rolle die Netzkodizes bei
der Regulierung des europäischen Energiebinnenmarkts einnehmen und in-
wieweit sich das Regulierungsinstrument künftig weiterentwickeln kann.
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44 Eine darüberhinausgehende inhaltliche Auseinandersetzung mit den Rechtsakten
unterbleibt. Dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen.

45 Verordnung (EG) Nr. 714 /2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Strom-
handel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228 /2003, ABl. 2009 L 211 /15;
Verordnung (EG) Nr. 715 /2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli
2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775 /2005, ABl. 2009 L 211 /36. Siehe zu den
Rechtsakten nachfolgend Kap. 1 I. 2.

46 Verordnung (EU) 2019 /943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Ju-
ni 2019 über den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. 2019 L 158 /54. Siehe zu dem Rechtsakt
Kap. 1 I. 3.
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